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Der Frankfurter Vize-Polizeipräsident Daschner hatte im Herbst 2002 angeordnet, dem bei der Lösegeldabholung beobachteten und damit der Kindesentführung Verdächtigten und kurz darauf Festgenommenen in der polizeilichen Vernehmung Schmerzen anzudrohen, wenn er den Aufenthaltsort seines Entführungsopfers nicht preisgebe, weil die Polizeibeamten sich in einem Wettlauf mit der Zeit um das Leben des entführten Kindes wähnten. Die Ermittler hofften zu diesem Zeitpunkt kurz nach der Lösegeldzahlung, den entführten Jungen noch lebend finden zu können. In dieser Situation, argumentierte Daschners Anwalt in der Hauptverhandlung gegen die beiden der Nötigung angeklagten Polizisten, hätten sich die Menschenwürde und das Leben des entführten Kindes und die Menschenwürde und das aus ihr abgeleitete Recht des der Entführung Verdächtigen auf körperliche Unversehrtheit gegenüber »grenzwertigen« polizeilichen Verhörmethoden sich gegenseitig ausschließend gegenübergestanden. Daschner habe sich zu Gunsten des Opfers entschieden. Wenn er dies nicht getan hätte, wäre ihm laut Vorbringen des Angeklagten und seiner Anwälte möglicherweise unterlassene Hilfeleistung oder im schlimmsten Fall Tötung durch Unterlassen vorzuwerfen gewesen. 

Der Frankfurter Vize-Polizeipräsident, von berufswegen  mit dem Strafrecht durch täglichen Umgang bestens vertraut, betonte zudem, wenn der so genannte finale Rettungsschuss durch Polizisten zulässig sei, könne der »einfache körperliche Zwang« gegen Kriminelle nicht verboten sein, da ein Eingriff in das Rechtsgut der Körperintegrität gegenüber dem Verlust des Rechtsgutes Lebens als ein »Weniger« zu werten sei. 

Daschners zweiter Anwalt sprach einem Freispruch für seinen Mandanten darüber hinaus grundsätzliche Bedeutung zu: „Alles andere würde bedeuten, dass die Welt nicht mehr im Rahmen des Rechts gerettet werden kann.“ (Unwillkürlich zuckt man zusammen und denkt: „Haben Sie ’s nicht ’ne Nummer kleiner?“ Aber man kann ja keinen Anwalt daran hindern, vor Gericht aufbauschenden Blödsinn von sich zugeben.)

Im Fall Daschner werden von ihm selbst, seinen Strafverteidigern und denjenigen, die sein Vorgehen gar zu rechtfertigen, wenigstens aber zu entschuldigen versuchen - was strafrechtlich ein gravierender Unterschied ist(!) und dann zu unterschiedlichen Konsequenzen führt – zur Begründung der (versuchten, vom Gericht aber zurückgewiesenen) Entschuldigung falsche (Schein-)Argumente verwandt. Auf Grund der falsch konstruierten (angeblichen) Parallelen kommen er und die Apologeten seines Vorgehens dann zu „Das kann doch nicht wahr sein“-Schlussfolgerungen, um so Daschners Verhalten nicht nur verständlich zu machen, sondern ihn von jeglicher Schuld rein zu waschen: Nach »höherem Recht« sei ihm kein Vorwurf zu machen. 

Wir brauchen nicht erst nach Belgien zu blicken und Vergleiche mit der Lage der von dem belgischen Kinderschänder entführten und in dem Verlies verdursteten und verhungerten Mädchen anzustellen. Das ist auch schon in Deutschland passiert: Nach dem Tod des Gastwirtssohnes Matthias Hintze aus Brandenburg, den seine Entführer in einem Erdloch versteckt hatten und dort grauenvoll sterben ließen und dem Tod der elfjährigen Ursula Hermann, die in Eching entführt und in einer Holzkiste lebend beerdigt worden war, hatte Daschner ein ähnliches Szenario im Entführungsfall Metzler befürchtet und das Kind unbedingt retten wollen – koste es, was es wolle; und wenn der Preis die Prinzipien des Rechtsstaats seien. 

Daschner verteidigt sich mit seiner Sicht der Dinge: Es habe für ihn – entgegen der Meinung anderer an dem Entführungsfall mit ihm zusammenarbeitender Polizeibeamter - nur die Alternative geben, bedrohend auf den festgenommenen Verdächtigen einzuwirken oder auf weitere Maßnahmen zu verzichten "und damit den qualvollen Tod des Kindes billigend in Kauf zu nehmen". Er habe sich für die erste Alternative entschieden, weil wegen des Gewaltmonopols des Staates "der Schutz des menschlichen Lebens zu den elementaren Pflichten des Rechtsstaates" zähle. Und weil es für ihn nicht vorstellbar war, "die Vollendung eines Mordes an einem entführten Kind unter staatlicher Aufsicht zuzulassen". Der Staat, so Daschner, müsse seine Schutzpflicht für das menschliche Leben gewährleisten. "Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, erfüllt den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung oder gegebenenfalls sogar den der Tötung durch Unterlassen im Rahmen einer bestehenden Garantenstellung". Aber Folter? Diese Vorwürfe seien "absurd und entbehren jeder sachlichen und rechtlichen Grundlage". So weit Daschners in Presseartikeln widergegebene Ansichten.

In den mir bisher zugänglichen bisherigen Beiträgen ist bisher aber auf einen Aspekt nicht aufmerksam gemacht worden, der Daschners Verteidigungsstrategie unter Berufung auf eine – nur behauptete(!) - Garantenstellung des Staates gegenüber seinen Bürgern sofort zusammenfallen lässt, so dass es zu einem Schuldausspruch mit Strafvorbehalt kommen konnte, um seiner von ihm so gesehenen Zwangslage im Ausmaß griechischer Tragödien gerecht zu werden: sich bewusst schuldig zu machen, um möglicherweise das Leben eines Kindes zu retten, wenn alles andere versucht gewesen sein sollte (wovon aber nach den Erkenntnissen des erkennenden Gerichts nicht hatte ausgegangen werden können!). U.a. die Schwester des Entführungsopfers hatte dem mutmaßlichen Entführer aber erst noch gegenüber gestellt werden sollen, um auf seine Aussagebereitschaft Einfluss zu nehmen. Das war jedoch nicht geschehen. 

Sollte jedoch alles andere versucht worden sein, hätte es gleichwohl zu einem Schuldspruch kommen müssen: möglichst zu einem (schwereren) Schuldspruch mit Strafvorbehalt, aber eben zu einem Schuldspruch, mit dem deutlich gemacht wird, dass unsere Rechtsordnung ein solches Vorgehen nicht billigen kann, um sich nicht selbst aufzugeben: Wenn wir die bleiben wollen, die wir sein wollen und die zu sein wir uns mit unterschiedlichem Erfolg bemühen, können wir keine Folter zulassen! Jeder Rechtsstaat muss, will er nicht seine Prinzipien und damit sich selbst aufgeben, die rechtsstaatlichen Grundlagen wahren, auf denen er aufgebaut ist! Eine Guantanamoisierung des Rechts kann es in einem Rechtsstaat nicht geben.
Daschner wendet auf den Vorwurf, er habe mit der Androhung von Schmerzen, „wie er [der Verdächtigte; der Verf.] sie noch nicht erlebt habe“, gegen die Menschenwürde des Grundgesetzes sowie gegen das Folterverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention und die im hessischen Polizeigesetz getroffenen Regelungen für Vernehmungen verstoßen, einerseits ein, dass er nur unmittelbaren Zwang nach dem Polizeirecht ausgeübt habe. Daschner sieht zu Recht einen Unterschied zwischen Zwang und Folter – und beruft sich zu Unrecht darauf, sein Vorgehen rechtlich als unmittelbaren Zwang einstufen zu können. 

Daschners Argumentation: Unmittelbaren Zwang, wie er in den Polizeigesetzen des Bundes und der Länder vorgesehen sei, mit Folter gleichzusetzen, sei „absurd” und entbehre jeder Grundlage, schließlich sei es zulässig, dass die Polizei jemandem die Schließkette am Handgelenk unter Schmerzen so zuziehe, dass sie ihn gefügig macht, eine Gegenüberstellung zu ermöglichen. Das sei nach der Rechtsprechung eine zulässige Maßnahme. Was für eine Gegenüberstellung erlaubt sei, so Daschner in einer verlesenen vorbereiteten Erklärung, könne als einziges Mittel zur Rettung eines Opfers aus akuter Lebensgefahr nicht verboten sein. Folter hingegen sei die Androhung oder Zufügung schwerer körperlicher Qualen, die grausame Leiden hervorrufe. (Das sollte der von ihm herbeigerufene Polizeisportler durch u.a. das Verdrehen des Handgelenks ja tun! Das war die Drohung.) 

Der Polizeivizepräsident liegt aber mit seiner Sicht der Dinge u.a. deswegen falsch, weil er die Verbringung eines mit einer Schließkette gefesselten Gefangenen an einen anderen Ort mit einer Aussageerpressung gleichsetzt. Der Unterschied: Durch die Verbringung an einen anderen Ort belastet sich der eines Verbrechens Verdächtigte nicht, mit einer erpressten Aussage aber sehr wohl! 

Daschners anderes falsches Argument: Obwohl die Menschenrechtskonvention auch das Recht auf Leben garantiere, sei trotzdem gegenüber einem Geiselnehmer ein ihn tötender „finaler Rettungsschuss“ zu Gunsten des Geiselopfers möglich, um es aus der Gewalt des dann toten Geiselnehmers zu befreien. DIE WELT stellte in ihrem Beitrag vom 21.11.04 verklausuliert die Frage: „War ein Mensch in der Gewalt eines anderen, durfte Gewalt angewendet werden. Ein Entführer, der seine Geisel im Arm mit einer Waffe bedrohte, durfte erschossen werden. Wenn man eine Schußwaffe einsetzen darf, darf man dann nicht auch die bloßen Hände gebrauchen? Daschner wußte aber auch, daß er sich mit dem, was er vorhatte, in eine juristische Grauzone vorwagte.“ 

Das ist aber keine juristische Grauzone mehr, in die Daschner sich angeblich vorgewagt hätte, das ist das dem Rechtsstaat verbotene Rotlichtmilieu von Diktatoren und Ganoven, das ein demokratischer Rechtsstaat ohne jede Zweideutigkeit meiden muss, wenn er ein demokratischer Rechtsstaat bleiben will!

Mit dem von Daschner vorgebrachten verqueren Beispiel des finalen Rettungsschusses verwechseln oder verwischen er und die Benutzer dieses Argumentes – bewusst? - das Verhältnis der Polizei zu dem Subjekt der polizeilichen Maßnahme: Im Falle eines Geiselnehmers steht der Polizei ein Verbrecher bewaffnet gegenüber, der sich nicht in ihrer unmittelbaren Gewalt befindet, sich der polizeilichen Einflussnahme durch Flucht zu entziehen droht, aber durch Waffeneinwirkung erreichbar und nicht anders ausschaltbar ist. 

Im Falle eines Gefangenen jedoch befindet sich derjenige, dem zum Zwecke der Aussageerpressung Gewalt angedroht oder angetan wird, in unmittelbarer und für ihn nicht aufhebbarer Gewalt der Polizei. 

An dieser Stelle kommt das von Daschner selbst vorgebrachte Problem des Garantenunterlassens ins Gedankenspiel, von dem es die beiden Untergruppen der Obhuts- und der Sicherungsgarantie gibt. Weil nicht jeder so souverän über das erforderliche Wissen verfügt, dass er dem stellvertretenden Polizeipräsidenten eine rechtliche Belehrung zukommen lassen könnte, muss zunächst das Wesen der Garantenstellung mit den sich daraus ergebenden Pflichten erklärt werden, um dann nachvollziehen zu können, wenn ich meine Sicht begründe, dass es sich bei dem Vorbringen des Vizepolizeipräsidenten um ein Scheinargument handelt, das ihm wegen der daraus ersichtlichen mangelhaften Rechtskenntnis von jedem Strafrichter sofort um die Ohren gehauen werden müsste: 

Ein (Garanten-)Unterlassungsdelikt kommt nur dann in Betracht, wenn eigene Täterschaft ausscheidet: Die Mutter, die ihr sie störendes Kind umbringt, ist trotz ihrer Personensorge und der sich daraus ergebenden Verpflichtungen eigenhändige Begehungstäterin; sieht sie aber ungerührt der Tötung ihres Kindes zu und greift nicht tatverhindernd ein, obwohl es ihr möglich wäre, so liegt kein Fall bloßer unterlassener Hilfeleistung vor, sondern eine Tötung in Garantenstellung als Unterlassungsdelikt.

Ein (Garanten-)Unterlassungsdelikt ist also nur dann gegeben, wenn keine eigene Täterschaft vorliegt und eine vom Gesetz (in festgelegten engen Grenzen) auferlegte Rechtspflicht zum Handeln trotz Zumutbarkeit des zur Gefahrenabwehr Erforderlichen vernachlässigt wurde, der Unterlassungstäter also in einer bestimmten Weise nicht nur hätte handeln können, sondern auch hätte handeln müssen, er gerade dieses aber unterließ. Dabei sind zwei verschiedene Konstellationen zur Begründung einer Garantenpflicht zu unterscheiden, die jede auf ihre Weise entweder aus einer vom Gesetz so gesehenen und gewerteten Obhuts- oder aus einer Sicherungsgarantenpflicht heraus den unterlassenden Täter in der konkreten Situation zu einer notwendigen und dem Unterlassenden real möglichen, ihm konkret zumutbaren Maßnahme der Gefahrenabwehr verpflichtet hätte.

Die ObhutsgarantieXE "Obhutsgarantie" verpflichtet den Garanten, ihm zum Zeitpunkt der Tat – und allein auf diesen Zeitpunkt kommt es für die strafrechtliche Betrachtung immer an! - nach dem BGB be​sonders nahestehende Personen oder solche, deren Betreuung er ver​antwortlich übernommen hat, vor Gefahren an Leib, Leben oder dem Verlust be​deu​tender Vermögenswerte nach Kräften zu bewahren. Ein Obhutsgarant macht sich danach strafbar, wenn er dem Opfer, hier dem Entführungsopfer, zum Zeitpunkt der Tat eine Handlung nicht zukommen lässt, obwohl ihm das Gesetz eine Pflicht zum Tätigwerden auferlegt: Der Garant kommt einer ihm vom Gesetz auferlegten Handlungspflicht nicht nach. 

Zum Zeitpunkt der Entführung war die Polizei aber kein Obhutsgarant für den entführten Jungen, da nicht dessen Bodyguard. Wäre dem Millionärssohn hingegen ein Bodyguard zur Seite gestellt gewesen und der hätte die Entführung ungerührt geschehen lassen, obwohl ihm ein gefahrenabwehrendes Eingreifen möglich und zuzumuten gewesen wäre, so wäre das Nichthandeln des dazu berufenen Bodyguards als strafbegründende Unterlassung zu werten. 

Der Staat jedoch, und wegen ihrer Schutzfunktion insbesondere die Polizei, ist nicht Obhutsgarant uns normalen Staatsbürgern gegenüber dafür, dass keine Straftaten an uns und unseren Gütern begangen werden. Wäre es anders, hätten geschädigte Staatsbürger immer einen Schadensersatzanspruch gegen die Polizei, weil die den Betroffenen nicht davor bewahrt hat, Opfer einer Straftat zu werden. 

Da in der zu untersuchenden Fallkonstellation aus dem dargelegten Grund die Annahme einer Obhutsgarantie ausscheidet, bleibt als gedanklicher Ansatz für ein Garantenunterlassen nur noch eine Sicherungsgarantie übrig. 

Eine Sicherungsgarantie verpflichtet denjenigen als Garan​ten in besonderem Maße, der für ein Rechts​guts​objekt durch sein Han​deln eine Gefahrenlage geschaffen und dafür zu sorgen oder der eine potentielle Gefahrenquelle so unter Kontrolle zu halten hat, dass nicht durch eine Realisierung des in der Gefahrenquelle steckenden Risikos andere an Leben, Leib oder Vermögen geschädigt werden. 

Die Polizei war zum Zeitpunkt der Entführung jedoch nicht Sicherungsgarant für das Verhalten des die Entführung planenden Jurastudenten. Sie war nicht Sicherungsgarant dafür, dass der Ersttäter Gäfken nicht zum Kinds​mö​rder werde. Und nachträglich kann man nicht zum Sicherungsgaranten zum Zeitpunkt der Tat werden! 

Selbst wenn der Kabarettist Dirk Bielefeldt als unnachahmlich dargestellter Polizeihauptwachtmeister „Holm“ dessen Kernthese vertritt: „Jeder Mensch ist eine mögliche Straftat!“, so ist die Polizei nicht Sicherungsgarant dafür, dass wir Staatsbürger nicht ab und an kleine, größere oder große Straftaten begehen. Das war nicht einmal im Obrigkeitsstaat so. Das erscheint allenfalls im Orwellschen Überwachungsstaat möglich. In einem demokratischen Rechtsstaat kann die Polizei mit den ihr zugestandenen rechtlichen Mitteln und ihren geringen faktischen Kräften das nicht leisten – und wir wollen nicht in einem solchen Staat leben, der notwendigerweise ein totaler Überwachungsstaat sein müsste. 

Die Situation ist rechtlich anders zu bewerten, wenn durch situationsunangemessenes Verhalten eines Sicherungsgaranten eine gefährliche Person der staatlichen Obhut entweicht und anschließend gravierende Straftaten begeht. Aber das war nicht die von uns auf ihren rechtlichen Gehalt hin zu untersuchende Fallkonstellation, in der der Vize-Polizeipräsident seine einsame Entscheidung fällte.

Zur gedanklichen Klärung des Problems, ob die Argumente des Vize-Polizeipräsidenten durchgreifen und er sich rechtmäßig verhalten habe, wollen wir einen Augenblick annehmen, dass Daschner nicht wegen seiner irgendwie gearteten (Folter​androhungs-)Täterschaft angeklagt worden wäre - hinter die jedes Garanten-Unterlassungsdelikt zurücktritt -, und der vernehmende Kriminalbeamte hätte nicht auf Anordnung des Vize-Polizeipräsidenten, sondern von sich aus Foltermaßnahmen angedroht. Das wäre Daschner zu Ohren gekommen, gleichwohl wäre er nicht eingeschritten. Dann hätte bei Daschner ein Garanten-Unterlas​sungs​delikt vorgelegen, denn bei solchen Delikten handelt es sich ja, wie zuvor dargelegt wurde, darum, dass ein Garant - und das ist der Vizepolizeipräsident gegenüber einem Inhaftierten, wenn dem von einem seiner Untergebenen eine gesetzlich unzulässige Beeinträchtigung oder Beeinflussung droht - seiner Obhutspflicht nicht nachkommt und eine unzulässige Beeinträchtigung zulässt, die er verhindern kann und zu deren Verhinderung er rechtlich verpflichtet ist. Er ist Obhutsgarant hinsichtlich des sich in polizeilichem Gewahrsam Befindenden. Gemäß § 13 StGB wäre er ein Unterlassungstäter, da er es unterließe, „einen Erfolg abzuwehren, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört“, weil „er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht“. Und es ist unbezweifelbar die Aufgabe eines leitenden Beamten dafür zu sorgen, dass die ihm unterstellten Beamten keine Straftaten, hier in Form einer Drohung mit einer wie auch immer gearteten Körperverletzung, begehen. Daschner wäre in diesem Fall Garant für die körperliche Unversehrtheit des Untersuchungsgefangenen, denn es besteht die Rechtspflicht, nicht Schmerzen zuzufügen, um so möglicherweise eine Aussage zu erlangen, die man ohne die Schmerzandrohung oder –zufügung nicht erhalten zu können glaubt! 

Der Vize-Polizeipräsident ist aber nicht Obhutsgarant hinsichtlich des außerhalb seines Einflussbereiches befindlichen Entführungsopfers!

Wenn man das durchdacht und verstanden hat, dann müsste jedem klar sein, dass es einen Unterschied macht, ob man sich gezwungen sieht, gegen einen Täter, der sich nicht in polizeilichem Gewahrsam befindet - und der darum (noch) nicht der Sicherungsgarantie der Polizei unterliegt, dafür zu sorgen, dass er keine weiteren Straftaten begehe - zu Gunsten eines Geiselopfers per Ferneinwirkung mit einem „finalen Rettungsschuss“ vorzugehen, oder ob sich der zu Folternde schon in ihn zwingender polizeilicher Gewalt befindet. 

Wer diesen Unterschied nicht anerkennen wollte, für den wären die beiden unterschiedlichen Situation rechtlich gleich zu bewerten - was Daschner für sich in Anspruch nimmt -, wenn einerseits die Polizei gegen einen freien Geiselnehmer mit einem „finalen Rettungsschuss“ vorgeht – oder den Geiselnehmer nach seiner Gefangennahme während des Verhörs erschießt! Darum führt es zu einem juristisch unhaltbaren Ergebnis, wenn man Daschners Argumentation auf den Leim kröche und Folter gegen den einer Straftat Verdächtigten als zulässig erachtete, weil ja sogar ein Geiselnehmer erschossen werden könne.

Da aber eigene – nicht unbedingt eigenhändige(!) - Täterschaft (der Täter kann sich auch eines „dolosen Werkzeugs“ in Form des weisungsgebundenen vernehmenden Kriminalbeamten bedienen) ein Garantenunterlassungsdelikt ausschließt, hat Daschner sich, auch wenn er noch so nachvollziehbar handelte, nicht einer Unterlassungstäterschaft, sondern eines in eigener Täterschaft begangenen Deliktes (der Aussageerpressung) schuldig gemacht, denn er handelte in vorwerfbarer Weise entgegen der in Art. 1 GG normierten Rechtspflicht auf Achtung der unantastbaren Menschenwürde auch eines Straftäters(!) – „sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ - und hat es nicht etwa unterlassen, einer (von ihm zu seiner Rechtfertigung behaupteten) bestehenden Rechtspflicht (zum Foltern) nachzukommen. 

Vor dem Schuldspruch konnte ihn deswegen nichts retten, auch kein angeblicher Verbotsirrtum, kein „übergesetzlicher“ oder „Staatsnotstand“, keine „Staatsnotwehr“. Dieses letztere Konstrukt hatte das Reichsgericht während der Weimarer Republik gebildet und u.a. dazu verwandt, Nazi-Mörder, wenn sie zu Gunsten „der Bewegung“ gemordet hatten, straffrei zu lassen. Der völligen Pervertierung des Rechts hatte das Reichsgericht als oberstes deutsches Gericht in jahrelanger beschämender »Rechts-Sprechung« die Bahn geebnet, als es hinter juristischen Konstruktionen wie z.B. der der rechtfertigenden "Staatsnotwehr" Partei für die Nazis in den innenpolitischen Auseinandersetzungen ergriff: Die der Weimarer Republik feindlich gesonnenen, die NS-Diktatur anstrebenden Täter hätten stellvertretend für den Staat in Notwehr gehandelt, weil dem Staat die Hände gebunden seien! Dieses Argument der obersten Richter muss man einmal auf der juristischen Zunge zergehen lassen: Weil der an Gesetze gebundene Staat niemanden ohne Rechtsgrund töten dürfe, müssten Rechtsradikale diese dem Staat verbotenen Morde als "Staatsnotwehr" verüben!

Nach diesen historischen Erfahrungen vertritt kein ernst zu nehmender Strafjurist mehr den Gedanken der Rechtfertigung eines an sich verbotenen Handelns aus dem Gesichtspunkt eines übergesetzlichen Notstandes. 

Mit diesem und den anderen zuvor widerlegten Argumenten durfte Daschner nicht durchkommen! Darum war er schuldig zu sprechen.

Eine andere Frage war es, ob und wie Daschner bestraft werden sollte: "Und von all denen, die sich kritisch oder ablehnend zu den polizeilichen Maßnahmen äußerten, hatte keiner eine bessere Lösung anzubieten. Die einzige Alternative bestand darin, tatenlos abzuwarten und den qualvollen Tod des entführten Kindes in Kauf zu nehmen", sagte Wolfgang Daschner einmal bitter. Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung stimmte das zwar nicht, denn es hätten noch Handlungsmöglichkeiten bestanden und auch versucht werden müssen. In letzter Konsequenz aber hätte die Polizei aufgeben müssen, wenn aus dem der Entführung Verdächtigten mit rechtsstaatlichen Mitteln nichts mehr herauszuholen gewesen wäre. 

Daschner konnte diese ihm vom Gesetz auferlegte Konsequenz nicht ruhigen Gewissens ertragen – und jeder, der Kinder hat, wünschte ihm einen gnädigen Richter, denn jedes Elternteil hätte die Polizisten angefleht: „Wenn Sie nicht foltern dürfen, dann geben Sie mir eine Pistole und zwei Schuss Munition: Für jede Kniescheibe eine Kugel!“ 

Gnädige Richter/innen haben auf einen Schuldspruch mit Strafvorbehalt erkannt. "Die Verteidigung der Rechtsordnung", sagte die Vorsitzende in der mündlichen Urteilsbegründung, habe "zwar einen Schuldspruch, aber keine Verurteilung geboten", da sich die Angeklagten "subjektiv in einer Situation befunden hätten, die eine gewisse Nähe zu Rechtfertigungsgründen vermuten" lasse, da der mit der Auffindung des Lösegelds festgenommene Verdächtige „den Kriminalisten den Eindruck vermittelt habe, dass er bewusst mit dem Leben des Kindes spiele". Das ist eine mehr als windelweiche Begründung für die äußerst nachsichtige Ahndung eines so schwerwiegenden Vorwurfs der Androhung von staatlicherseits verübter Folter, da es unter der Geltung des Grundgesetzes wegen der in Art. 1 GG normierten Unantastbarkeit der Würde jede Menschen, auch eines höchst kriminell handelnden Straftäters, für staatlich verübte Folter keinerlei Rechtfertigung geben kann! Nach den in der NS-Zeit gesammelten Erfahrungen soll es dem Staat unmöglich gemacht werden, dass der Staat aus einem zu einem "Bündel der Angst" gemachten Bürger Informationen herauspressen dürfe - "und sei es im Dienst der Gerechtigkeit". Da kann es für staatliche Folter keine gesetzliche Grundlage in Form strafjuristischer Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe wie Notstand, Notwehr in Form der Nothilfe, Verbotsirrtum, vermeintlich zulässige Methoden des unmittelbaren Zwanges aus dem Polizeirecht und – als schwerstes juristisches Geschütz der Verteidigung - die Vermeidung der Gefahr einer von den Polizisten (angeblich) befürchteten späteren Anklage wegen einer durch ihre Unterlassung begangenen Tötung des Entführungsopfers geben, zumal es nach Meinung der Kammer "schon objektiv gar keine Notwendigkeit" für das Erwägen derart rechtsstaatsfeindlicher Methoden gegeben habe.

Darum hat das erkennende Gericht nach meinem Dafürhalten wegen zu großer Milde einen gravierenden Fehler begangen: Der Vize-Polizeipräsident wurde unter Zubilligung „massiver Milderungsumstände“ und unter Abweichung vom Regelstrafrahmen von fünf Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe äußerst milde nur wegen Anstiftung zu schwerer Nötigung (da unter Missbrauch seiner Amtsstellung begangen) – und unverständlicherweise nicht wegen Aussageerpressung(!) im Amt mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis (und damit verbundener zwangsläufiger Entlassung aus dem Beamtenverhältnis) - zu 90 Tagessätzen von insgesamt 10.800 € unter Strafvorbehalt auf Bewährung verurteilt. Deswegen gilt er – trotz der mit dem Urteil ausgesprochenen Missbilligung durch die Rechtsordnung – als nicht bestraft; ein äußerst verständnisvolles Urteil, das von seiner Strafaussetzung zur Bewährung ohne Entlassung aus dem Beamtenverhältnis her wohl jeder begrüßt, das aber gleichwohl angesichts der Schwere des Delikts in dem konkreten Strafausspruch nicht ganz so milde hätte ausfallen müssen, denn in dem Urteil geht es nicht nur individual- oder spezialpräventiv um den Fall der beiden Polizisten, die sich sicher kein zweites Mal mehr so verhalten werden, sondern auch generalpräventiv gegenüber allen Polizisten – so soll in einem ungefähr zeitgleich geschehenen Schweriner Mordfall um ein siebenjähriges Mädchen nach den Aussagen des später Verurteilten ein Polizist dem der Straftat Verdächtigten mit vorgehaltener Waffe mit dem Tod gedroht haben - um unsere staatliche Ordnung: Eine ebenfalls zur Bewährung ausgesetzte geringe Gefängnisstrafe hätte die Missbilligung der Rechtsordnung gegenüber bei Vernehmungen Folter androhenden oder anwendenden Polizisten meines Erachtens angemessener zum Ausdruck gebracht. 

Die Vorsitzende rückte dann in ihrer Urteilsbegründung das Vorbringen des Angeklagten und seiner Verteidiger zurecht. Die Richterin führte in ihrer Urteilsbegründung aus: „Menschen sollen nie mehr wie bei den Nazis nur Träger von Wissen sein, das der Staat aus ihnen herauspressen kann.“ 

Das Folterverbot ist zentraler Bestandteil des Schutzes der Menschenrechte. (Auch wenn ich in der Lage der um das Leben ihres Kindes bangenden Eltern sicher selber nicht frei davon wäre, die erfolterte Rettung eines eigenen Kindes zu ersehnen!) Im nationalen und internationalen Recht ist Folter geächtet, sogar ausdrücklich bei Terrorangriffen oder Krieg! Das Folterverbot ist deshalb in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen, der UN-Anti-Folter-Konvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention und über den Wortlaut von Art. 1 I GG 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

im Grundgesetz verankert, denn Menschenwürde schließt Folter aus! Das Verbot markiert die Trennlinie zwischen Rechts- und Unrechtsstaat.  Ein Rechtsstaat, der mit Folter drohen ließe oder sie gar zuließe, beginge – da mit „gemeingefährlichen Mitteln“ begangen - Selbstmord!

Nachtrag:

Eineinhalb Jahre nach dieser Veröffentlichung schloss Reemtsma sein Buch "Folter im Rechtsstaat?" mit den Worten: "Wir sind, was wir tun. Und wir sind, was wir versprechen, niemals zu tun." Dieses Versprechen lautet – auch angesichts der im NS-Staat geschehenen Untaten und Rechtsbrüche -, dass jeder Bürger sich darauf verlassen kann, in einem Rechtsstaat niemals staatlicher Folter ausgesetzt zu werden. Das verbieten die sittlichen Normen, auf denen unser Gemeinwesen gründet und die in Artikel 1 GG (sprachlich nicht ganz korrekt) mit den Worten zusammengefasst sind: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“; gemeint ist: „Die Würde des Menschen darf nicht angetastet werden“, denn selbstverständlich ist die Würde antastbar, aber sie anzutasten ist allen verboten, eine Verletzung letztlich strafbewehrt! Wenn wir dies infrage stellen, aus was für Gründen auch immer, dann stellen wir unsere Zivilisation in Frage, denn staatlich angeordnete oder geduldete Folter führt zur Babarisierung des Staates.
Das hat auch Israel erlebt und deswegen ist der israelische Staat in diesem Zusammenhang ein lehrreiches Beispiel:

Eine Regierungskommission Israels, die sogenannte Landau-Kom​mis​sion, hatte 1987 geheime Richtlinien für staatliche Folterung aufgestellt und offiziell entschieden, dass der jahrzehntelang praktizierte „maßvolle körperliche Zwang“, die „maßvolle Folter“ palästinensischer Gegner des Staates unter Einschluss „moderater physischer Gewalt“ in den Kellern des Inlandsgeheimdienstes Schin Beth rechtens sei. Und das, obwohl Landau als oberster Richter Israels in diesem Zusammenhang auch gesagt hatte: „Die Methoden der Vernehmung, die eine Regierung genehmigt, spiegeln exakt wider, um welche Art Regime es sich handelt.“

Welches Rechtsverständnis wurde den geheimen Folterrichtlinien zugrunde gelegt? Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sicher nicht! Wie viel Qual ist, bitte, “maßvoll“? Hat jeder der israelischen Folterknechte sich zuvor selber maßvoll foltern lassen, um das Maß am eigenen Leibe als maßvoll erfahren zu haben? Wer befindet über den moralischen Widerspruch des „Maßvollen“ einer Folter? Welches ist das Maß? 25 kraftvolle Stockhiebe mit einem genormten Stock auf das nackte Gesäß eines auf einen Bock Gespannten unter ärztlicher Aufsicht wie in den Nazi-KZs? Und wenn der Gemarterte dann immer noch nichts sagt: Welche Sicherung gibt es dagegen, dass die Schraube nicht noch über die angeblich „maßvolle Folter“ hinaus weitergedreht wird? ... Wie wenig zählen Folterqualen in einem Staat, der sich Killer-Spezialeinheiten hält, um missliebige Palästinenser, die auch nur in dem Verdacht stehen, an Anschlägen auf Israelis irgendwie beteiligt gewesen zu sein, ohne jedes Gerichtsverfahren durch angemaßte Selbstjustiz umbringen zu lassen - und wenn dafür ein Hubschrauber drei Stunden lang an einer Kreuzung lauern muss, bis das Auto eines Offiziers der Leibgarde von PLO-Führer Arafat dort langkommt, um das Auto dann mit allen seinen Insassen durch einen Raketenangriff aus dem Hubschrauber heraus zu vernichten. Und die mitgetöteten Insassen können selbst nach den rechtlich völlig unterentwickelten alttestamentarischen Maßstäben der Israelis vollkommen unschuldig gewesen sein! Wehret den Anfängen!!!

Erst 1999 entschied das höchste israelische Gericht, der Oberste Gerichtshof, dass diese über viele Jahrzehnte geübte und ein Jahrzehnt lang offiziell gebilligte Praxis nicht rechtens sei und nun nicht mehr pro Jahr ca. 1.000 verdächtigte Palästinenser systematisch gefoltert werden dürfen. Die Klage von sieben Menschenrechtsorganisationen war damit erfolgreich. Der Präsident des Obersten Gerichtshofs führte in der Urteilsbegründung der für Israel historischen Entscheidung aus: „Es ist das Schicksal einer Demokratie, dass ihr nicht alle von ihren Feinden angewandten Methoden zur Verfügung stehen. Demokratien müssen manchmal mit einer Hand auf dem Rücken gefesselt kämpfen.“ 
Aber diese bahnbrechende Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, systematische Folter zu verbieten geschah nur halbherzig, denn nach Angaben des israelischen Rundfunks stellte das Gericht laut Zeitungsmeldung (HH A 07.09.99) - seine eigene Entscheidung wieder einschränkend - fest, Mitarbeiter des Schin Beth seien in Fällen „sofortiger Lebensgefahr“ wie jeder andere Bürger zu „außerordentlichen Schritten“ berechtigt, ohne sich vor Gericht dafür verantworten zu müssen. Dies berechtige den Schin Beth aber nicht, systematisch zu foltern. Der systematischen staatlichen Folter werden die Hände gebunden, die individuelle Folterneigung jedes Fanatikers oder Sadisten im israelischen Militär oder Geheimdienst hat weiterhin freie Hand! 
Das Erschreckende ist, die Meldung liest sich so glatt, aber jeden Juristen, jeden Pazifisten, jeden Menschenrechtler, ja jeden sonstigen Zeitungsleser müsste es schütteln, und man glaubt seinen Augen nicht trauen zu dürfen, wenn man liest: jeder Bürger Israels sei bei sofortiger Lebensgefahr zu außerordentlichen Schritten berechtigt, „ohne sich vor Gericht dafür verantworten zu müssen“. Man betet, dass die Meldung eine »Ente« wäre, aber dafür ist das Hamburger Abendblatt zu seriös.

Wohin es führt, wenn trotz des Verbotes systematischer Folter durch den Obersten Gerichtshof individuelle Folter staatlich gedeckt wird, wird aus einem Bericht über die Methoden israelischer Besatzungssoldaten unbewaffneten Palästinensern gegenüber deutlich:
„Lotterie der besonderen Art

Israels Besatzungstruppen lassen Palästinenser per Los Art der Misshandlung wählen

Es braucht nicht viel dafür: Einige israelische Soldaten, einige Palästinenser, ein paar Stückchen Papier – fertig ist die »palästinensische Lotterie«. Ein Tombola-Trend der besonderen Art hat in kürzester Zeit die Westbank erfasst. Von der israelischen Armee aufgegriffene Palästinenser werden gezwungen, ein »Los« zu ziehen, auf dem das Körperteil vermerkt ist, das danach gebrochen wird. Die ersten Fälle wurden Ende vergangenen Jahres in Hebron bekannt

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronot hatte am 22. Dezember erstmals über die zynische Misshandlung berichtet. Die Washington Post brachte am 10. Januar den Fall des Ende Dezember zu Tode geprügelten jugendlichen Amran Abu Hamediye unter dem Titel »Brutal Routine« mit der »Lotterie« in Verbindung. Die US-Zeitung berichtete, der junge Palästinenser sei kurzzeitig festgenommen worden. Später sei seine Leiche auf einer Straße in Hebron voller Anzeichen schwerer Misshandlungen gefunden worden.

Laut Hussein Al Schuchi, einem Rechtsanwalt aus Hebron, begannen Misshandlungen dieser Art im November – und sie dauern bis heute an. Er selbst habe mit mindestens 50 Palästinensern aus Hebron gesprochen, die geschlagen worden seien, nachdem sie ein »Los« gezogen hatten. Der palästinensische Jurist nennt den Fall von Wassim Radschaih: Der 14jährige sei »an einem ganz normalen Tag im Dezember« während der Ausgangssperre aus der Wohnung gegangen, da er gehofft habe, den Lebensmittelladen erreichen und etwas einkaufen zu können. Auf dem Weg habe neben ihm ein Jeep mit fünf israelischen Grenzpolizisten gehalten, die ihn gefragt hätten, wo er denn hin wolle. Dann hätten sie zu ihm gesagt, dass es verboten sei, auf die Straße zu gehen, und dass sie ihm eine Lektion erteilen würden. Die Soldaten haben Rechtsanwalt Al Schuchi zufolge Wassim Radschaih mehrere Zettel gezeigt, von denen er einen wählen sollte. Auf dem auseinandergefalteten Papier habe gestanden: »Wir werden dir deine Hand brechen.« Danach hätten die Polizisten seine Hand ergriffen und ihm einen Finger gebrochen.

 Ein weiterer Bericht handelt von Ibrahim Jabare. Er habe gerade mit seinem Cousin zusammengesessen, als ein Jeep vor dem Haus gehalten habe. Mehrere israelische Polizisten seien aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten die beiden Palästinenser aufgefordert, herauszukommen. Erst seien sie geschlagen worden, aber dann hätten die Polizisten plötzlich gesagt: »Du musst wählen, wie wir dich weiter verprügeln.« Er habe einen Zettel ziehen müssen, auf dem gestanden habe: »linkes Bein und linke Hand«. Bewußtlos sei er später mit gebrochenem Bein und gebrochener Hand ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Auch aus anderen Städten der Westbank wurden solche Fälle bekannt. So berichtet »Palestine Monitor«, das Informationsorgan der palästinensischen Nichtregierungsorganisationen, dass am 12. Januar der 23jährige Firas Al Sarfandi ins Sheikh Zayed Krankenhaus in Ramallah eingeliefert worden sei, nachdem man ihn bewusstlos und blutüberströmt auf der Straße gefunden hatte. Augenzeugen berichteten, Firas sei gegen 17 Uhr von Soldaten aufgehalten worden, die ihm mehrere Zettel entgegengehalten hätten. Sie hätten ihn gezwungen, einen auszuwählen und ihn dann fast eine halbe Stunde lang verprügelt.

Die israelische Menschenrechtsorganisation PCATI (Public Committee Against Torture in Israel) bestätigte gegenüber junge Welt, auch sie habe Informationen, wonach mehrere Soldaten und Grenzpolizisten Palästinenser gezwungen hätten, an der »Lotterie« teilzunehmen. PCATI hat inzwischen einen Beschwerdebrief im Fall des zu Tode geprügelten Palästinensers Amran Abu Hamediye an die zuständigen Behörden geschickt, mit der Aufforderung, eine Untersuchung einzuleiten.“   (jungewelt.de 28.01.03)

Tragen wir dafür Sorge, dass nicht wieder Dämme der Menschlichkeit brechen, damit nicht wieder anderen die Knochen gebrochen werden! Und uns nicht zerbrochen wird, was laut unserer Verfassung unser höchstes kulturelles Gut zu sein hat und darum in Art. I 1 GG bewusst an den Anfang unserer Verfassung gesetzt worden ist: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Das schließt Folter apodiktisch aus!
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